
«nb etiim

kann
m Ceti

DtesrI
rs-tze». 1
ebote»,'
8 steh»"
rlose
die Mi,

reis Akalt
für des

»chnummer 88.
Kreis Westerburg. Postscheckkonto»81

Krankfnrt a. M.

verwllW
>ft-

«t wöchentlich Smal, Dienstag- und Freitags mit den wöcheutlichen Gratis-Beilagen,JSuftrierte- Amnttiewblwtt"
«" und beträgt der Abonnementpreis in der Expedition pro Monat 4V Pfg. Durch die Post geliefert

Nummer 10 Pfg. — Da 'das „Kreisblatt " amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen die wirksamste
prei- : Die viergespaltene Garmond -Zeile oder deren Raum » tt * 15 Pfg.

und „ LandMtrIfchusUtch«
pro Quartal 1,75 Mark

Verbreitung . Insertion »-

KreiSblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten am Rathan » auSgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Berbreitnag staden

»ge« über »«»kommende Ereignis -, Notizer» re., werben vo« »er « evaktio«  mit Dank angenommen
" " Redaktion. Druck und BerlagUn P . « aeSderge , in Westerdur, " ^

bescha
eise von
Im Oh
itt v«

Kap,

57. Freitag , de« 9 . Juni ISIS. 32 . Jahrgang

Amtlicher Teil.

yjgm
i^ }
;herjül
ein

m
■■■! ! !

e,
r,

A« die Herren Kürgrr « ,ister de» Kreise*
Da der Weizenbestand des KreiseS anfgebraucht ist, konnten
den letzten Tagen eiogegavgenen Bestellungen auf Weizenmehl
«ehr ousgeführt werden. Auf Antrag habe ich jetzt von der
sgetreidestelle im Umtausch siegen Roggen einen größeren Be¬
au Weizenmehl erhalten. Dieser lagert in der Elbwühle bei
heim, welche nunmehr alle rückständigen Bestellungen auf Wei-
l asSführeu wird. Da die erhaltene Lieferung iu Säcken zu
eutueru erfolgt ist, müsse» die dortseitigen Bestellungen zu je
entner abgeruudet werde», was Sie bei der Abrechnung mit
cker« berücksichtigen wollen.
lege» der Säcke mache ich besonders auf folgendes aufmerksam:
ür das von der Elbrnühlc gemahlene und gelieferte Mehl

lckenz« netto l 1/* Zentner erhalten die Bäcker und Händler
cke unberechnrt leihweise, sind aber zu baldmöglichster Rück-

verpflichtet. Andernfalls wird ihnen von der Elbmühle ein
echender Geldbetrag ongefsrdert.
von dem Weizenmehl in Zweizentnersäckenmüssen nach den
ftSbedingnogen der Rrichsgetreidestelle die leeren Säcke inner-
>tei Wochen frachtfrei au die Elbmühle zurückgefondt werden
eidnug einer Vertragsstrafe von 50 Pfg. für jeden fehlenden

Da das Gewicht dieser Säcke in dem Bruttogewicht von
Zentnern enthalten ist, werden für jeden zurückgelieferten Sack
Mark vergütet.
Ich ersuche stets auf rascheste Rücklieferung aller Säcke hin¬

ten und den Jnteresievten ausdrücklich mitzuteilen, daß zerisiene
beschädigte Säcke nicht zurückgenommen werden und mit dem

<o Wert zu ersetzen sind.
Westerbwrg, den7. Juni 1916.

Der Borsitzende des Kreisausschusies
des Kreises Westerburg.

u
:e

Betrifft: Umsatzsteuer.
Die Herren Bürgermeister von Laden, Dahlen, Elsoff, Gack-
Härtlingen, Halbs, Hüblingen, Hnndsaogen, Irmtraut , Meudt,

"lilhofen, Oberroßbach, Pütschbach, Sainscheid, Salz, Stahlhofen,
kloefrenz, Weideuhahn, Weroth, Winnen und Zehnhausenb. R.
>voch mit der Erledigung der Verfügung vom 23. März 1916
Mott Nr. 29, drtr. Berichterstattung ob alle Erwerbungen von

ldstückeu und de,gleiche« Rechten gemäß der Umsatzsteuerorduuug
3. Januar 1907 (Kreisblatt Nr. 20 1907) zur Anmeldung

«■«■■•tW  sind im Rückstände. Der Bericht ist nunmchr binnen
-Wunde « hierher riusareiche«.
«eprsln Westerbur - , den6. Juni 1916.

I Der Uorsttzende des Krei *a«*sch« sse»
ahme ^ __ de* Kreise» Westerburg.
erhÜhuni Herren KLrgermeifter Le» Kreise» u«L Len
.ngeferB
Drucks
»Li - t

sich- «

Magistrat Ler Stadt Westerburg.
8iS zum 20. Juni 1916 find mir die Zu- und AbgangS-
för da- I. Vierteljahr 1916 oebst den bei mehr als einer
angcordneteu Zusammenstellungen einzureichen.
Wegen Aufstellung der Listen bezv. der Zusammenstellungen

^sr ich auf meine Verfügungen vom 8. April 1914, E. 431,
d»m 29. Juli 1915, E. 397.
Westerburg, den7. Juni 1916.

. Der KarfttzeuLe
7'r Giutz- mWeufteuer-Deraulaguugs-K- mmisst»«
^0. be« Kreise* Westerburg.

A« die Herren KLrgermeister de* Kreise *.
In den ersten Tagen werden Ihnen einige Flugblätter betr.

Vergrößerung der Schweinehaltung durch Grüofütterung und Weide¬
gang zugehen. Ich ersuche die Flugblätter an tüchtige Landwirte,
die für die Frage der Schweinehaltung Verständnis haben und vor¬
bildlich wirken können, abzugeben und in der Gemeinde im Sisue
des Flugblattes zu wirken.

Westerburg , den8. Juni 1916.
Der KorsttzeuLe Le» Krei *uu*sch»ste»

K. 4770. de» Kreise« Westerburg.
A« die Grtap - ltkeibetzSrdeu de* Kreise *.

Nach einer Mitteilung deS stellvertr. tzSeneralksmmandoS 18.
Armeekorps sind die zum Besuche der in Lagern, Lazaretten, Arbeits¬
stellen sowie Strafaustalten untergebrachtrn Kriegsgefangenen zuge-
laffeven Vertreter der neutralen Schutzmächte nicht verpflichtet,
*!< den sonst allgemein geltenden Bestimmungen bezal. polizeilicher
Anmeldepflicht zu unterwerfen. Im Zwetfelsfalle Ist meine Ent¬
scheidung einzuholen.

Westerburg » den 31. Mai 1916.
I. 4756._ Der Königlich - Saubrat.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Süßstoff. Vom 26. Mai 1916.
Auf Grund der Verordnung deS BundeSratS vom 30. März

1916, betreffend die Abänderung des SüßstoffgefetzeS(ReichS-Ge-
setzbl. S . 213) wird folgendes bestimmt:

Die Reichszuckerstelle kann den Bezug von Süßstoff biS auf
weiteres gestatten

Gewerbetreibenden zum.Zwecke der Süßung von «atür-
lichm und künstlichen Fruchtsäften aller Art — ausgenommen
zur Herstellung von solchen Fruchtsirupen, die dazu bestimmt
sind, bei der Herstellung von Arzneien Verwendung zu
finden

also insbesondere zum Zwecke der Süßung von Grund«
stoffen für die Herstellnog von Limonade, (8 3 Abs. 2 der
Bekanntmachung vom 25. April 1916, ReichS-Gesetzbl.
S . 340) sowie von sonstigen gesüßten natürlichen und
künstlichen Fruchtsäften und fruchtsaftartigen Getränken aller
Art.

Kerli «, den 26. Mai 1916.
De» Keichskanzler. I . A. : Freiherr von Stein.

In letzter Zeit kommeo immer häufiger Fälle vor, in denen
Uergiituttgsauerkcttutniffe übe» Kriegsietünnge » nicht
einzulösen find, weil die Heeresverwaltung die Beträge bereits un¬
mittelbar gezahlt hat. Es eotsteht infolaedeffeo einmal durch die
erforderliche Richtigstellung der erteilten Zahlungsanweisungen eine
nicht unerhebliche Mehrarbeit. Vor allem aber ist es nicht auSgr-
schloffen daß auch Doppelzahlungen Vorkommen können. Zur Fern-
Haltung von Schädigungen der ReichSkasse habe ich den Königlich
Preußischen Herrn Kriegsminister ersucht, die zuständigen militäri¬
schen Dienststellen anzuweisen, sich vor nachträglicher Zahlungslei¬
stung stets darüber zu vergewissern, daß über die betreffenden Lei¬
stungen nicht bereit« anderweit Bescheinigungen und Anerkenntnisse
erteilt sind. Anderseits wird den Gemeindevorständen besonders zur
Pflicht zu machen sein, sich der Annahme von Vergütungen für
Leistungen zu enthalten, über die ihnen bereits Vergütung Sauerkennt-
niffe zugestellt stob, und überhaupt genau darauf zu achten, daß für
die gleichen Leistungen nicht etwa doppelte Zahlung gewährt wirb,

Krrli « . den9. Mai 1918.
Dar Reichskanzler. I . A. gez. : L.emald.



Betrifft: r ««>Wrrtfchaft»k«« m-rIiertrSse.
Die Herren Bürgermeister vo» Berzhahn, Bilkheim. Sisen,

Elsoff, Goldhausen, HalbS, Irmtraut . Kleinholbach, Mittelhofeu.
Neunkirchen, Riedererbach, Rehe. Ruppach. Gteinesrenz und Wall¬
merod sind trotz zweimaliger Triunernng noch mit der Einsendung
de» Berichte» über LandwirtschaftSkammerbettrige im Rückst-ude.
Derselbe ist fein««» 34 Ktnmde« bestimmt hier-
tzer eimMfenbe». , - ^ .

Westerb»»«, de» 3. Juni 1916. Der KauArat.
»et de» verhandln««-» im Reichst«« ist vo« nerschiedeue«

Leite» darüber Klage geführt, daß diea»f Grund de» Gesetze» vom
26. Febr. 1888/4. August 1914 sowie der BuudeSratsverordmmg
vom 21. Januar 1916 gewShrttnF»« iUe«a»t-rftüh »«g»« für
rückständige Kt-n-r» mit Kefchl», betagt feie».

^ Ei» solche» Borgetzen kann nicht für zulässig erachtet werden.
Der de« » «gehörigen in den Dienst einzetretener Mannschaften zu«
stehende UnterstütznngSanspruch ist alk der Pfändung nicht unter-
worfe» aozusetze«. Nach de« Zwecke deS Gesetzes stellen sich die
Unterstützungen al» Beiträge zum Unterhalt dar. Dem entspricht
e», ste hinsichtlich der Unpfändbarkeit de» auf gesetzlicher Vorschrift
beruhende» UnterhaltSforderuugen(§ 850 Nr. 2 der Zivilprozeß¬
ordnung) gleichznstellen. «n» »er Unpfändbarkeit des Unterstützung»,
anspruch« ergibt sich ohne weitere», daß er der Aufrechnung nicht
unterliegt und nicht abgetreten werden kann (§§ 394, 400 de»
Bürgerlichen Gesetzbuchs).

Ferti ». den 25. Mai 1916.
Der Minister be» I ««er«. I . V.: Drew».

Bekansttmachung
über die Durchfntzr von Tee. Bom 29. Mai 1916.

«nf Grund de» § 2 der Verordnungen de» Bundesrats über
_ ~ v « , ^ _ 11 . November 1915(Reichs-Gesetzbl. 6,750)
Kaffee. Tee und narao vom #>rtt 1916 (Reichi-G-setzdi. « . 23 »)
wird folgende» bestimmt:

Artikel 1.
Die Durchfuhr von Tee über die Grenze« de» Deutsche«

Reich» ist »erboten. ^ c «
Die Zulassung vo» Ausuahmeu von dem Verbote des Abs. 1

bleibt Vorbehalten.
Artikel 2.

Diese Bestimmung tritt mit de« Tage der Verkündung tu Kraft.
Gerti». de» 29. Mai 1916.
Der Stellvertreter de« Ueichakamrters. Vr. Hclfferich.

Bekanntmachung
über die Durchfuhr von Kakao. Bom 29. Mai 1916.
»nf Grund des 8 2 der Verordnungen de» BundeSrat» über

_ _ *. l „ 11 . Nov ember 1915(Reichs-Gesetzbl. S . 750)
Kaffee, Tee und Kakao vom 4 ä })til 1916(Reichs-Gesetzbl. S . 233)
»ird folgendes bestimmt:

Artikel 1.
Die Dnrchfuhr von Kakao über die Grenzen de» Deutschen

Reichs ist verboten. ^ 4 .
Die Zulaffuug vo« A»Snahme» von dem Verbote deS Abs. 1

bleibt Vorbehalten.
Artikel 2.

Diese« estimmu», tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft.

Oerttm. de» 29. Mai 1916. . ^
Der Ktellvertreter bes Keich»ka«rt-rs . vr . Helfferrch.

Bekanntmachung
über die Durchfuhr von Kaffee. Bom 39. Mai 1916.
Auf Grund de» 8 2 der Ber»rdau«ge» de? BundeSratS über

« tr  v „ f 11 . November 1915(Reichs-Gesetzbl. S. 750)
Kaffee. Tee und Kakao vom 4 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 233)
wird folgende» bestimmt:

Artikel 1.
Die Durchfuhr von Kaffee über die Grenzen des Deutschen

Reichs ist verboten.
Die Z»Iaff«»g vo» Ausnahmen von dem Verbote de» Abs. 1

bleibt Vorbehalten.
Artikel 2.

Diese» rstimmuug tritt mit de« Tage der Verkündung i«
Kraft.

Berlin , den 29. Mai 1916.
Der Stellvertreter de« Keich»ka«rler«. 0r. Helfferich.

Bekanntmachung
zur Vereinfachung der Beköstigung. Lo« 31. Mai 1916.

Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Sundesrats zu wirtschaftlichen Maßuohmen
ns» , vom4. August 1914 (ReichS-Desetzbl. S . 327) folgende Ver-
orduuag erlaffen: . . .

8 1. In Last-, Schank- und Speisewirtschafte» sowie in
Vereins- und Erfrifchungsriumes dürfen an den Tagen, an denen
die Verabfolgung»0» Fletsch, Fleischware» und Fleischspeisen nach

der Dersrdnung zur EiMrSnkuus deS Fleisch- «ud Fettverbrg.
vom 28. Oktober 1915 (ReichS-Sesetzbl. S . 714) überhaupt zuljj
ist, zu einer Mahlzeit nicht mehr als zwei Fleischgerichte zur
wähl gestellt werden. Jedem Gaste darf zu einer Mahlzeit
ei» Fleischgericht verabfolgt»erde«. AIS Fleischgerichte im ß
der Vorschriften in Latz 1 und 2 gelten nicht Fleisch al» %
schnitt auf Brot sowie Brüh- und Kochwürste.

Feste Speisenfolgen dürfen höchstens folgende Gänge t«
halten: eine Suppe, ein Fischgericht oder Zwischengrricht, zu
Fleisch nicht verwendet ist, ein Gericht aus Fleisch mit Beists
eine Süßspeise»der Käse oder Dunstobst oder Früchte. Ai
losen Tagen dürfen sie ein weiteres Fischgericht oder Zwische»̂
richt, zu dem Fleisch nicht verwendet ist. enthalte».

8 2. Die Verabreichung von warmen Speise«, zu deren
bereituug Fett verwendet ist, auf Vorlegeplatteo oder -schüffeln^
verboten, soweit eS sich nicht um die gleichzeitige VerabreiäzLitkSt
desselben Gerichts an zwei oder mehrere Personen handelt. |(s Re>

§ 3. Die Verabfolgung von roher oder zerlaffener jerpea
zu warmen Speisen ist verboten. §

§ 4. Als Fleisch im Sinne dieser Verordnung gilt: Stift §
Kalb-, Schaf-, Schweine, und Ziegenfleisch sowie Fleisch von Wir R«
flügel und Wild aller Art/ Ausgenommen sind Kopf, Zunge tu
innere Teile.

§ 5. Die Unternehmer haben eine« Abdruck dieser 81
ordnung in ihren Betrieben auszuhängen.

8 6. Wer den Vorschriften der §§ 1 bis 3 und 5 zuwi!
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark ti
mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft.

8 7 . Die Vorschriften dieser Verordnung finde« auch
Verbrauchervereiniguugen Anwendung.

§ 8. Die LandeSreotrolbehörde« erlassen die Bestimm
zur Ausführung dieser Verordnung

Die Landeszentralbehörden oder die 00» ihnen bezeichne
Behörden sind befugt, für den einzelne» Fall Ausnahmen zu z,
statten.

8 9 . Diese Verordnung tritt a« 7. Juni 1916 in Krifl,
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrtii

treteus.
Kerlir», de» 31. Mai 1916.
Der Stellvertreter de» Krickskanzler« Dr. HelW

Bekanntmachung
über die Höchstpreise für Benzin. Vom 27. Mai 1916.
Der BundeSrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetze»

die Ermächtigung deS Bundesrats zu wirtschaftliche» Maßnah
usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende'
ordnung erlaffen:

8 1. Der Preis für je 100 Kilogramm Reingewicht
(Gasolin, Testbenzin) darf nachfolgende Sätze nicht übersteigen:^

bei Benzin (Gasolin) mit einem spezifischen Gewichte bis 0,690. 65 MR". VA
„ „ mit einem spezifischen Gewicht über 0,690—0,725. 60 , 1.”1' 'l
„ . . „ ., .. 0,725- 0,745. 53 . IltltU,
„ „ .. „ * » „ 0,746- 0,760. 42 . 1 §
n uh « h ii h 0,760 0,785 . 35 *
„ Testbenzin(Terpentinölcrsatz) . 45 „EL, (

Die Preise gelten für Lieferung ab deutschem Lager odttfk̂ 11
dcutscher Grenze in Käufers Kesselwagen.

Die bei plus 15 Grad Celsius ermittelten spezifische» ®e»il
sind maßgebend.

ÄlS Testbenzin(Terpentinölersatz) gilt solches Benzin,
eine« EntstammuogSpunkt von über 21 Grad Celsius nach»Mj
und bis 200 Grad CelsiuS nach Englerfche« Verfahre»
übersiedet.

§ 2. Uebernimmt der Verkäufer das Zurollcn des Be»
in Fässern und Gefäßen nach einem Lager des Käufers oder
Versendung nach einem anderen Orte, so kann er nur seine«j
Auslagen, und bei Berweudmig eigenen Fuhrwerkes eine Verg«̂
bis zu 2 Mark für je 100 Kilogramm Reingewicht bercchuen-

§ 3. Bei Lieferung in Verkäufers Keffelwagen darf “|
höhere Mietgebühr als 5 Mark für Wagen und Tag gefM
werden. Die Mietgebühr ist vom Tage der Füllung in DeB
land beziehungsweise vom Tage des Abganges an einer deutlS
Grenzstation bis zum Taae des Wiedereintreffens deS Keffelwa^
an der vom Verkäufer vngeschriebencn deutschen Station r<
rechnen.

Ferner darf berechnet werden:
1. bei Lieferung in Verkäufers Eisenfäffer» eine Vergütung

zu 3 Mk. für 100 Kilogramm Reingewicht, und wen«
Fässer nicht binnen 60 Tagen vom Lieferungstag a«
rechnet zurückgegeben werden, eine fernere Vergütung &!*j
1 Mark für jede» Fab und jede weitere« angefangese*
Tage; M

2. bei Lieferung in Käufers Gebinden über 100 Liter 3*1
eine Füllgebühr bis zu 1 Mark, bet Lieferung in KM
Gefäßen von unter 100 Liter Inhalt bis zu 2 Mark f"
100 Kilogramm Reingewicht. j
§ 3. Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei EE

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen dt» zu 2 v. H. 3Wf
zinse« über ReichSbankdiSkontzngeschlagen»erden.
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§ 5 . Durch diese Verordnung werden die PreiSiestimmuuge « ,
»rzneitaxe nicht berührt.

§ 6 . Die §8 2 . 4 , § 5 Abs. 2, § 6 des Gesetzes , betreffend
stpreise, vom 4 . August 1914 in der Fassung der Bekannt-

._jü*8 vom 17 . Dezember 1914 (ReichS-Gesetzbl . S . 516 ) in
'rbmdung mit den Bekanntmachungen vom 21 . Januar 1915

Ms -Gesetzbl. S . 25 ) und vom 23 . März 1916 (ReichS -Gesetzbl.
183) finden entsprechende Anwendung , ebenso die Bekannt.

._jnti8, betreffend Einwirkung von Höchstpreisen auf laufende
'rträge, vom 11 . November 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 758 ) .

§ 7 . Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Be.
mutigen des § 5 Abs . 2 der Bekanntmachung über die Höchst-
> für Petroleum und die Verteilung der Petrolenmbestände

.. 8 . Juli 1915 (Reichs -Gesetzbl. €>. 420 ) außer Kraft , insoweit
sich auf Schwerbenzin (Terpentinölersatz ) beziehen ; desgleichen

xite» die auf Grund des § 7 der genannten Verordnung seitens
Reichskanzlers (RetchSamt des Innern ) für den Verkauf von
eultnölersatz erteilten Ausnahmebewilligungen außer Kraft.
§ 8 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulassen.
8 9 . Die Verordnung tritt am 1. Juni 1916 in Kraft.

, Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Oerltu . den 27 . Mai 1916.
§ev  Stellvertreter de» Reichskanzlers , vr . Helfferich.
Im Anschluß an meine Ruudverfügung vom 4. d. Mts . —

fc. I. 10 . D . 757 — bestimme ich gemäß § 1 Abs. 2 der Bundes-
^Verordnung vom 13 . d. Mts . (R .-G .- Bl . S . 276 ) und der
zu ergangenen Ausführungsanweisung vom 25 . t>. MlS . (Reg .-
itsbl. vom 6 . d. Mts . Nr . 19 S . 124 ) , daß bie Besitzer von

cb, (Staats -, Gemeinde -, StiftungS - und Privatforsten ) bis
f 'wettereS auf Wegen , Schneise », iu Stangenhölzern und in sol.
, Altbestäudev . welche « icht in der Verjüngung stehen , und auf

be»e.chn!i! ^ ^ Werbung von Streumaterial jeder Art , von Haideaufwuchs
zu Futterzwecken , voa Gras und sonstigen Futterkräutern,

2) die Weide von Schweinen uod Rindvieh , au geeigneten Orten
die Anlage von Hürde » und UaterknnftSräumen für daS Vieh
unter der Bedingung , daß der hierbei angrrichtete Schaden
voll ersetzt wird,

>»d in Eichenlohschläzen dieses Sommers die Werbung von Fut-
' terreisig zu gestatte » haben.

Die Entschädigung für diese Nutzungen ist für Gemeinde -,
tungs - und Privatwalbungen durch die Herren Landräte , iu den
n Stadtkreise » durch die Magistrate nach Anhörung der König - j

» Oberförster , in den Staatswaldungen durch die Königlichen
, sörster nach den hierfür bereits ergangenen oder noch ergeheu-
n Verfügungen der Königliches Forstverwaltung festzusetzen.

Anträge für Bewilligung dieser Nutzungen sind, soweit Ge-
«iude-, Stiftungs - »Ad Privatwaldungeu in Betracht kommen , bei

Herren Landrätev , in den beiden Stadtkreisen bei dem Magist-
», für StaatSwaldnngea bei den Königlichen Oberförstern zu
w, welche das weitere zu veranlassen haben.

Darüber ob und in welcher Weise Wege ( abgesehen von
Zungen ), soweit sie nicht schon landwirtschaftlich genutzt werden,
»e sogenannte . Triesche " nutzbar zu machen sind, entscheiden die
neu Landräte , in den Stadtkreisen die Magistrale.

-ei Ausübung dev Nutzungen find die feld - « nd
stpottrrtticheu Kestimmnngen ?« beachte « . (88 12 , 14,
16, 24 . 28 ' . 36 ' und - - s. 37 ' , 40 - 42 , 44 Feld und Forst-

izei-Gesetz vom 1. April 1880 und die dazu im Bezirk ergangenen
Wverordnungeu ) .

Für die Nutzungen genauster Art io Gemeiodewaldungen , an
ltzeu uud Triefchen kommen die in 8 1 der BundesratSverordnung
ihvieu Bezugsberechtigten , für die Nutzung in Staats - und Privat-

lidungen nur Landwirte und Kommunalverbände , soweit ste nicht
eigenen Wald verfügen , in Betracht.
Darüber , ob und iu welcher Weise Gras und sonstige Futter-

u er aus Forstkultureu abgegeben werde» können »können allgemeine
,a , efoE ^ " ungen nicht getroffen werden . Anträge in Vieser Richtung
in DeliH» bezüglich der Staats -, Gemeinde - und SliftungSwaldungev bei

■ zuständigen Königlichen Oberförstern , (die allein die Zulässigkeit
Urteile» können ) bezüglich der Privatwaldungen bei den Wald-
‘Itntümern zu stellen.

Mir * l»« de « . den 24 . Mai 1916.
Dar Restrrn « »» -D » afide « t . I . B . : Gizickh.
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A « die Herren Dürgermeifter de » Kreise » .
Abdruck zur Kenntnis und weitere « Veranlassung . Ich ersuche

,IE Ortseinwohnern von den Bestimmungen auf ortsübliche Weise
»tuis zu geben.

Westerdnrß , den 7 . Juni 1916.
Der Usrsttzende de » Krei » « tt » schufse»

1437 . de » Kreise » Westerburg. _

Anordnung.
.Militärpersoneo , die vo» mir mit der Ausübung der Eisen-

WderwachungsdiensteS beauftragt find, haben die Rechte und
^ >hte« eine- Polizeibeamten.

Militärpersoue «. die von eine« andere « kommandierende«
General mit der Ausübung des Eisenbahnüberwachungsdienstes
beauftragt sind, sind in dem « ir unterstellten Korpsbezirk zur Aus-
Übung dieses Dienstes berechtigt.

Fruvkfurt a . M . » den 24 . Mai 1916.
Ktrlioertreteude » Ge « eralk » m « audo 18 . Armeeksr » « .

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gail,  Geueral der Infanterie

Maßregel « gegen die Knochenbrüchigkeit der
Haustiere.

NrrSffeutttchuugeu de « Dreutzische«
Kaudmirtschaftsmiuisteriuvu « .

Nach ausnahmsweise trockenen Sommern treten regelmäßig
die Zeichen mangelhafter Ernährung unter den Viehbestände « ans,
die i» der Hauptsache auf den ungenügendem Gehalt der in der
eigenen Wirtschaft gewonnenen Futtermittel , namentlich deS Rauh-
futterS , an aufnahmefähigen Aschebestandteilen beruhen . Am augen¬
fälligsten sind diese Anzeichen bezüglich der Entwicklung der Knochen
wachsender Tiere , aber auch bei volljährigen , namentlich bei tra¬
genden Tieren und bei Milchvieh , können infolge mangelhafte«
StoffersatzeS die Schäden auftreten . In beiden Fällen fehlt den
Knochen die erforderliche Widerstandsfähigkeit , so daß Knochen-
brüche und die sonstigen Erscheinungen der mangelhaften Bildung
der Knochensubstanz auftreten . Indessen können sich die Mängel
auch auf die fehlerhafte Bildung der übrige « GewebSarten erstrecken,
nur fallen sie hier weniger in die Augen.

Die Erscheinungen zeigen sich der Regel nach erst bei der
Winterfütterung , einmal wohl deshalb , weil beim Grünfutter die
Verdaulichkeit auch der Aschebestandteile eine bessere ist alS beim
Trockenfutter , sodann aber auch aus dem Grunde , weil die man¬
gelnde Stoffzufuhr , namentlich beim erwachsenen Bich erst einige
Zeit augedauert haben mutz, ehe die Folgen hervortreten . So war
es in dem trockenen Jahr 1893 , in frischer Erianerung sind diese
Vorgänge aber aus dem ebenfalls sehr trockene, Jahr 1911.

Das Jahr 1915 hat beide Jahre an Ungunst der Witterung
und namentlich bezüglich der ungenügenden Niederschläge im Vor¬
sommer im ganzen Norden und Osten deS Reiches noch übertroffen.
ES ist daher »icht überraschend , wenn auch jetzt wieder Knochen¬
brüchigkeit oustritt . zumal wenn man berücksichtigt , daß in normale»
Zeiten der beim Rauhfutter bestehende Mangel an mineralischen
Nahrungsstoffen durch entsprechende Beigabe von Kraftfutter ersetzt
werden konnte , was in dem laufenden Jahr aus bekannten Gründen
nicht möglich ist. Dazu kommt, daß es z. Z . dem verfügbaren
Futter auch an dem nötigen Eiweiß fehlt . DaS letztere spielt aber
bei der Verdauung eine bedeutsame Roste . Fehlt es au Eiweiß , so
ist auch die Aufnahme der in dem Futter enthaltenen Aschebestand¬
teile eine mangelhafte.

Es fragt sich, welche Mittel zur Verfügung stehen , u« dem
Uebelstand abzuhelfen . DaS Nächstliegende Mittel , die Berarbeituug
reichlicher Meugeo von Futtermitteln , die sowohl Eiweiß als Asche,
bestondteile i, einer für den Tierkörper aufnahmefähigen Form und
in reichlicher Menge enthalte », z. B. Hülsenfrüchte , Hafer , Kleeheu,
Oelkuchensamen , Bohnen , uud Erbsenstroh versagt , da diese Futter¬
mittel nicht zu beschaffen sind. ES bleibt also nur übrig , die
fehlenden Aschebestsudteile iu geeigneter Form dem Futter un¬
mittelbar zuzumischen.

In erster Linie handelt eS sich dabei um die Beigabe von
phosphorsaurem Kalk für die Kuochenbildung , in zweiter Linie aber
auch darum , den Tiere » eine angemeffeae Menge von Kochsalz
(Viehsalz ) zu verabreichen . Das letztere trägt bekanntlich wesentlich
dazu bei, die Bekömmlichkeit des Futters zu erhöhen . Wenn schon
unter normalen Fütterungsverhältaisseu die Verabreichung von Salz
und gegebenenfalls auch voa phoSphorsaurem Kalk von Vorteil ist,
so sollte diesem Gesichtspunkt in Zetten , in denen die Futterratione«
nach mancher Richtung hin zu wünschen übrig lassen , eine ganz be¬
sondere Aufmerksamkeit geschenkt werde« . Natürlich ist dabei die
Art und Zusammensetzung deS verabreichten Futters zu berücksichti¬
gen. Scho « in früheren Veröffentlicyungen (vgl . das Rundschreiben,
betreffend die Fütterung von Zuckerrüben und vo « Zucker , vom
13 . Januar 1915 — I. A . Ile 123 — ) ist darauf hingewiesen
worden , daß bei reichlicher Verabreichung der Rückstände der Zucker,
fabrikation eine entsprechende Beifütterung von phoSphorsaurem
Kalk besonders zu empfehlen ist ; dagegen ist in diese » Fall , na-
meutlich bei reichlicher Fütterung der an sich salzreichen Melasse mit
den Viehsalzgabc » sparsamer zu verfahren . Es lassen sich daher
für alle Äerhältuifse paffende Regeln nicht aufstellen , die nachfolgend
gegebenen Zahlen sind demgemäß nicht als allgemein gültige Re¬
zepte. sondern nur alS Anhaltspunkte aufzufaffen , um su ihrer
Hand die zu verabreichenden Gaben den besondere « FütterungSver-
verhältnisien entsprechend zu bemesien.

Angmesiene Gaben sind 50 g kohlensaurer Kalk ( Schlämmkreide)
und gleichzeitig 50 g »präzipttierter * („ präparierter " ) phosphorsau-
rer Kalk auf den Tag uud Kopf (bei einem Lebendgewicht von etwa
10 Ztr .) . Diese Zahle « könne» als Anhalt für alle Diehgattunge»
gelten . An Kochsalz gibt mau bei Rindvieh und Schafen 20 — 50 g



für 10 3« tr. Lebendgewicht. «et Pferde» «enügt eine« abe dm
15—20 g a«f den Kopf.

Unter alle» Umständen verdient«lso die Beigabe von » ine«
ralische« Nährstoffe« zum Futter nnter de- gegenwärtigen» er-
HLlt- iffe» ganz besondere Beachtung.

GerU«, de» 18. Februar 1916.

Das Kriegser «ähr«»gsamt.
Die LebeuSmittelversorgung deS deutschen Volker ist d- rch

die jetzt erfolgte Schaffung deS KriegSeruahrungSamtsa»f eine
völlig neue Grundlage gestellt worden. U» der Spitze diese? Amt?
steht ei» Präsident, der mit außerordentliche« Vollmachten«nSge-
stattet ist, auf Grund deren er über alle Nahrungsmittel für Mensch
und Vieh frei verfügt. . „ c ‘

Ei» Kopf entscheidet also künftighin allein, eine einzige Hand
wird gleichmäßig sorge» für Stadt und Land, Süd und Nord, Ost
und West. Bisher regierte« die Vielheit und die Verschiedenheit.
Jeder B- ndeSfiaat. jede Provinz, jeder Kreis, jede Stadt arbeitete
für sich, ohne Rücksicht aus die andern. Manche Bezirke schloffen
sich durch Ausfuhrverbote von den andern ganz ab; dadurch hatte
man hier reichlich, dort herrschte Mangel. Hinzu kam, daß eine
Aufsicht über die vorhandene» Bestände au NahruugSmittelo außer'
ordentlich erschwert wurde. Der Zwischenhandel schob die Vorräte
hi» und her und drückte damit die Preise allmählich in die Höhe.
AlS dann mit der Festsetzu«, der Höchstpreise der Verteuerung ein
Riegel vorgeschoben« erden sollte, da verschwanden die Vorräte vom
Markt. Damit wurde eine regelmäßige Verteilung der Nahrungs¬
mittel unmöglich gemocht. Der einzelne konnte nichts erhalten, ob¬
wohl eis Vorrat irgendwo vorhanden war.

Hier mußte der Hebel avgesetzt werden. Und das ist jetzt
geschehe«. Man hat die gesetzmäßige» Hindernisse, die einem ein-
heitliche« und wirksame» Durchgreife« im Wege standen, beseitigt.
Der Präsident des neuen AurteS verfügt über alle Vorräte und
Rohstoffe, verwaltet sie, regelt ihre- Verkehr und Verbrauch und
setzt die Preise fest. Die PreiSregelung bedingt eine Überwachung
der Produktiv«, damit »or allem die Erzeugung keinen Rückgang
erfährt. Der Forschritt besteht also darin, daß uunmehr die Ein¬
heitlichkeit- nd weiterhin die rosche Durchführung aller Maßnahmen
gesichert find.

Mao wird fragen: warum ist daS nicht schon längst ge¬
schehe« ? Darauf ist zu sage», daß niemand die Entwicklung der
Dinge, in die wir durch die lauge Dauer deS Krieges hineingeraten
stud, von vornherein bis zum letzten Ende abfehen konnte. Die

DentschlandS von alter Zeit her an ihrem Morgensüpplei« bis
heutigen Tage festgehalteo Haie«, wie sehr er ihnen alle Tage
neue« mundet. Es ist vielfach ühlich, ei, Stück Brot dazu
oder auch in die Luppe zu schneide«, damit dem Magen auch et.
feste Nahrung geboten wird. U« den Geschmack zu verbessern,v
besondere Feinschmecker etwas Schnittlauch, Petersilie oder fterl
feingeschnitte« hinein.

In der allernächsten Zeit werden von ReichSwegen besondrc
Maßnahmen getroffen«erden, um den größten in Frage kominendr,
Betriebe« Deutschlands die Herstellung eines billigen und gut«
Morgensuppenstoffes mit etwa? Fettzusatz zu ermöglichen. U,.
darf sicherlich erwarten, daß die weitesten Kreise unseres Volkes ü„
dieser Gelegenheit eifrig Gebrauch mache» werden. „Wer ls,§
suppt, lebt lange!" sagt ein sehr altes Sprichwort. Und werglH
am Morgen dem Körper einwandfreie Nährwerte in bekömmlich^
und wohlschmeckendster Form z«führt, schafft eine gute Trnudlrp
für de» ganzen Tag.

Iyjgjgyy gg■£«■£££5■■■■■■SS SS SS■■■■■■■■SS1*3

Häufelpflüge,T
«1 auchefässer,
Ackerwalzen

liefert aus Vorrat

C. yod  Saint George,
Hachenburg.

Schwierigkeiten traten auch nicht zusammen auf einmal auf, sondernj
eine kam nach der andern, und auch die einzelnen Mißstände wuchsen
erst aus kleine« Anfänge« empor. So suchte man mit de« gesetz- j
mäßig vorhandenen Mitteln anrzukommen und zögerte mit der Er- j
gretfuug besonderer Maßnahmen. Behördliche Bcvormuvduog wird
i« deutsche« Volke im allgemeinen nicht besonders willkommen ge.
heißen. Jetzt muß jeder einseheo, daß ZwaugSmaßregeln von in
Handel und Wandel recht tief einschneidender Art unumgänglich
«urden. Im Bewußtsein der vaterländischen Notwendigkeit werden
sie leichter und freudiger gctragea werden-

Freilich sind«un für den einzelnen keine größer» Portionen
zu erwarte«. Wir wisse«, daß wir mit einzelnen Nahrungsmitteln,
wie Fleisch und Fett, äußerst sparsam umgehe» müssen. Aber
jeder soll «un de« ihm zugemeffcnen Anteil auch crhalteo. Eines
jedoch ist Voraussetzung: in Disziplin und Vertrauen muß jetzt
auch die Armee hinter der Front dem Führer folgen. Dann find
wir sicher: um der Ernährung unserS Volkes willen brauchen wir .
auch nicht eine» Tag eher Friede» zu schließe», das Schwert allein \
wird darüber entscheiden.

Altblei, Kchblki, Dchdlki,
Fensterdlki etc.) sowie gebraichte
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kauft fit Höchstpreise«
Stamolfabrik Eppstei« i. T.

Gesang- u. Gebetbücher
in rosser Auswahl , empfiehltP. Kaesberger, Westerbui

Die Morgensuppe.
Man muß verstehe«, aus jeder Not eine Tugend zu wachen.

Das ist die beste LebenSregel— für den Einzelnen wie für ganze
Völker. Als die Engländer nach ungeheure» Verluste» unverrichteter
Sache von den Dardanellen abzogen, nannten sie den größten oller
Mißerfolge eine „wunderbar dnrchgeführte Unternehmung". Auf
einem andern Blatte steht die Tatsache, baß wir Deutschen durch
die teilweise Verhindern«« »er Zufuhr auS dem Anslande zu zahl¬
reichen Erfiadunge« und Verbefferunge» von dauernde« Werte ver¬
anlaßt worden stad.

Jetzt handelt es sich um die Wiedereivsetzuug einer frühere»
allgemeiue« Gepflogenheit in ihr Recht. Kaffee uod Tee stud heute
knapp io Deutschland. Das ist der richtige Zeitpunkt, um sich der
gute« alten Morgensuppez« erinnern, die bei unseren Borfahren nie
fehle« durfte. Im weseutltche« auS Weizen- oder Roggeuwehl her-
gestellt, bot sie dem Körper die Sättigung und Kräftigung, nach
der er früh verlangt, und der Wohlgeschmack ließ nichts zu wün-
scheu übrig. Jetzt wird vo« den erfteo Sachverständigen dringend
empfohlen, der Morgensuppe wieder ihre» alten Ehrenplatz im deut¬
schen Hause eiozuräumen.

Die Roggen, oder Weizcnsuppe ist schmackhaft, herzhaft uod
nahrhaft. Die wichtigste« Nährwerte der Getreides st»d in ihr
enthalte», und wie wir uns das »«entbehrliche Brot niemals„über-
effen" können, so «iffen diejenigen, die in einzelnen Gegenden

(Kroppach) Bhf. Ingelbach
Fernsprecher No. 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Futter für Pferde,
Kühe , Schweine u.

Hühner
sowie in

künstl . Dünger
wieder etwas am Lager.

Prim « große

Mlhännge
sind zu haben bei

Agusmaun Hans Bauer
Westerbrrrg , Neuste. 46.

Wegen Papiermangel bitte
Gefäße zum Einfüllen mitzu¬
bringen.

IBerliner Lose
|a 1 Mk. 11 Lose 10

Ziehung am 7. und8. Juli*
5019 Gewinne

im Gesamt -Werte von

70000
Idarunter 12 Pierde -Gewi» 111

im Gesamt-Werte von
40000  Hk.

| (Porto 10 Pf ., jede Liste 20
versendet Glücks -Kollekte 1

ISeinr.Deecke, Kreuzna

FelW-HW
in allen Größen empfiehlt

1\ Kaesberger .
1. Mer Hrotgetrride verfüttert , vrrsün- igt I

am Vaterlande!
3 . Mer über das gesetzlich rnlüsstge Motz tzi«a«s

Hafer, Mengkorn, Mischfrncht, wort« stch Hofe*
befindet. oder Gerste verfüttert, versündigt fiol
am Unterländer
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